
KANZLEI ZUFIKON 

AUS  DEN  VERHANDLUNGEN  DES  GEMEINDERATES 

 
 
Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland, Teilrevision "Umsetzung harmonisier-
tes Baurecht in der Genehmigung durch den Regierungsrat mit Äderungen 
 
Mit Beschluss des Regierungsrates vom 29. Juni 2022, wurde die Teilrevision der Bau- 
und Nutzungsordnung von Zufikon mit Änderungen genehmigt. 
 

Die Rechtmässigkeitsprüfung hatte ergeben, dass die durch das Departement Bau, Ver-
kehr und Umwelt am 2. Juni 2021 vorgeprüfte und durch die Gemeindeversammlung am 
18. November 2021 beschlossene Teilrevision, aufgrund der zwischenzeitlichen Inkrafts-
etzung der revidierten Bauverordnung per 1. November 2021, Anpassungen bedarf. Im 
Vernehmlassungsverfahren beantragte der Gemeinderat die Direktänderung durch den 
Regierungsrat. 
 

So wird die Bestimmung in § 7 Abs. 1bis lit. b BNO "für Flachdächer gilt talseitige Fassa-
denhöhe, wo massgebendes Terrain steiler als 10 %" ersetzt durch: "für Flachdächer am 
Hang gilt talseitige Fassadenhöhe.". Weil die Dachneigung von Klein- und Anbauten neu 
in § 19 Abs. 1.lit. c BauV geregelt wird, wird der neue § 34b Abs. 1 BNO gestrichen. Die 
Raummasse, Fenstergrössen, Nebenräume für Neubauten und neue Mehrfamilienhäuser 
sind neu in § 36a BauV geregelt. Entsprechend werden die Absätze 1 und 2 in § 39 BNO 
gestrichen und die Marginalie "Raummasse, Fenstergrösse, Nebenräume für Neubauten" 
ersetzt durch "Garten-, Terrassen-, Balkonflächen". Weiter wird in der Bestimmung von 
§ 44 Abs. 4 BNO der Satzanfang "An Hanglagen mit einer Neigung von mehr als 10 %" 
ersetzt durch "Am Hang". 
 
Die Genehmigung des Regierungsrates mit Änderungen wurde am 8. Juli 2022 im Amts-
blatt des Kantons Aargau publiziert. Die öffentliche Auflage dauert 30 Tage. Die Rechts-
mittelfrist steht vom 15. Juli bis und mit 15. August still. Der Genehmigungsbeschluss und 
die einschlägigen Akten können während der Beschwerdefrist bei der Abteilung Raum-
entwicklung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, Entfelderstrasse 22, 5001 Aar-
au eingesehen werden. 
 
 

Sanierung Aettigüpfstrasse 
 
Die Arbeiten an der Wasserleitung in der Aettigüpfstrasse sind abgeschlossen und die 
Unternehmung hat in den letzten Wochen mit den Arbeiten an den Elektroleitungen ange-
fangen. Ab dem 22. Juli 2022 wird die Baustelle ferienhalber für zwei Wochen eingestellt. 
Alle Zufahrten sind in diesem Zeitraum uneingeschränkt gewährleistet. Das Durchfahrts-
verbot bleibt bestehen. 
 
Ab dem 2. August 2022 werden die Arbeiten wieder aufgenommen. Priorisiert werden die 
Querungen der Oberdorfstrasse sowie der Bau der neuen Verteilkabine und die Fertigstel-
lung des Elektrorohrblocks. Danach werden die Abschlüsse sowie der Strassenbau erle-
digt. Alle Arbeiten werden ca. per Ende September 2022 abgeschlossen sein, sofern es 
die Witterung zulässt. 
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Geschwindigkeitskontrolle an der Zugerstrasse 
 
Die Regionalpolizei Bremgarten hat am Dienstag, 5. Juli 2022, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, 
an der Zugerstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurden 
108 Übertretungen festgestellt. Auf der mit 50 km/h signalisierten Strasse wurde die 
höchste Geschwindigkeit mit 67 km/h gemessen. 
 
 
Baubewilligungen 
 
Es wurden folgende Baubewilligungen unter Bedingungen und Auflagen erteilt: 
 
- An Daniela und Maurus Gamper, Zufikon, für den Neubau eines Vordachs beim Sitz-

platz, Gebäude Nr. 1119, Parzelle Nr. 1563, Haldenmätteli 29 
 
- An Karin und Urs Miotti, Zufikon, für den Einbau eines Dachfensters, Parzelle Nr. 317, 

Gebäude Nr. 678, Rebbergstrasse 3 
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